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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1995

Rechtssatz

Eine vollständige Lenkerauskunft im Sinne des § 103 Abs 2 KFG liegt auch dann vor, wenn die Anschrift des

Zulassungsbesitzers, der sich mit eigenhändiger Unterschrift als Lenker bezeichnet, in der Abstempelung der

Lenkerauskunft (Arztstempel) enthalten ist. Der Zusatz, sich an die Angelegenheit nicht erinnern zu können, stellt eine

für die (vollständige) Lenkerauskunft irrelevante Ausführung dar, die erst im Verfahren betre8end das Grunddelikt zu

prüfen ist.

Schlagworte

Kraftfahrgesetz Lenkererhebung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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